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STROM UND GAS: VON DER ERZEUGUNG ZUR KENNZEICHNUNG – WAS 
KOMMT BEI DEN KUND:INNEN AN?

WEBINAR ZUM STROM- UND GASKENNZEICHNUNGSBERICHT 2025



Stromkennzeichnung 

Gaskennzeichnung

Update Rahmenbedingungen und Prozesse

Musterabschnitt Öko
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Die neue Datenbank
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Einleitung

Energieversorger, die Endverbraucher:innen in Österreich mit Strom und Gas 
beliefern, sind gesetzlich verpflichtet, die Herkunft ihrer Energielieferungen zu 
veröffentlichen. Dafür muss sowohl auf Rechnungen als auch auf 
Werbematerialien die Strom- oder Gaskennzeichnung ersichtlich sein. Hierfür 
dienen Herkunftsnachweise (HKN) als Grundlage. 



4

Überblick – Kennzahlen aus der Datenbank

STROM

• ~ 600.000 registrierte Stromproduzenten  ~ 6.000 
Nicht-PV

• ~ 170 Stromlieferanten (Hinweis: nicht alle 
kennzeichnungspflichtig) 

• 142 Händler (national und international) 

GAS

• 20 Biomethanproduzenten (Einspeisung öffentliches 
Netz)

• 4 Wasserstoffanlagen (2 speisen in das öffentliche Netz 
ein) 

• 49 Gaslieferanten 
• 23 Händler
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Überblick - Stromkennzeichnung

Durchschnittlicher österreichischer Strommix – bei der Lieferung auf Basis eingesetzter Herkunftsnachweise: 

• 86,52% Bekannte erneuerbare Energieträger 

• 13,42% Bekannte fossile Energieträger 

• 0,06% Bekannte sonstige Primärenergieträger 

• 0,00% Bekannte Nuklearenergie

• 131 Lieferanten im Bericht

• 110 Lieferanten 100% „Erneuerbar“

• 217 verschieden Produkte (Großteils „grüne Produkte“)



7

EXKURS: Anteil der Erneuerbaren (Strom) 

94%
EAG-Monitoringbericht

86%
Kennzeichnungsberichtvs.

Grundlage: Jahresbilanz Erzeugung aus Erneuerbaren im 
Verhältnis zum Jahresverbrauch
 Basierend auf physikalischen Aspekten
 Importe/Exporte spielen keine Rolle in der Betrachtung 

– Wert könnte theoretisch auch >100% sein

Grundlage: Eingesetzte Herkunftsnachweise
 Basierend auf kaufmännischen Aspekten
 Importe/Exporte spielen eine wesentliche Rolle in der 

Betrachtung  NICHT physikalisch 
 Herkunftsnachweise werden europaweit gehandelt – 

unabhängig der physikalischen Flüsse
 Entscheidend sind die individuellen Strategien der 

einzelnen Vertriebsgesellschaften 
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Stromkennzeichnung: Technologien, Herkunft 
und der gemeinsame Handel



9

KenV-Novelle 2025 I

Speicherkennzeichnung Neu: Einmal jährlich werden die Mengen, die an Speicher geliefert 
werden vom Lieferanten mit HKN belegt. Die Generierung des natürlichen Zuflusses (bzw. PV- 
Erzeugung etc.) erfolgt weiterhin monatlich aber unabhängig von Speicherbewegungen. Eine 
Ausnahme der Speicherkennzeichnungspflicht wird für Elektromobilität (nicht stationäre 
Speicher) eingeführt.

Abrechnungszähler
Zur Ermittlung der Stromflüsse bei Speichern bzw. Mischeinspeisung  (Einspeisung 
verschiedener Technologien über gleichen physikalischen Zählpunkt) müssen vom 
Netzbetreiber bei Neuanlagen Subzähler installiert werden. Bei Bestandsanlagen können 
(weiterhin) Betriebsmessungen vorgenommen werden. Diese müssen aber vom Netzbetreiber 
übernommen und gemeldet werden.
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KenV-Novelle 2025 II

Umwandlung von Strom-HKN in Gas-HKN
Das Thema „Umwandlung“ ist bisher nur in eine Richtung (Gas-HKN in Strom-HKN) in der 
Gaskennzeichnungsverordnung geregelt
Mit der Novelle wird die Richtung Strom in Gas geregelt werden. Darunter fallen die 
Wasserstofferzeugung aber auch eine Regelung für Power To Heat Anlagen.

Drittlieferungen und PPAs
Zuständig für die Kennzeichnung ist immer der Lieferant, der den Zählpunkt beliefert. 
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Facts zur Gaskennzeichnung
• Anteil von Biomethan am Gasversorgermix bleibt mit 0,15 % weiterhin gering

• Erste internationale Transfers von Gas-HKN 

• Das zweite Jahr in Folge wurden Wasserstoff-HKN ausgestellt und diese erstmal auch im 
Rahmen der diesjährigen Gaskennzeichnung eingesetzt

• 2024 wurden zum ersten Mal Gas-HKN mit dem zusätzlichen Qualitätsmerkmal PoS 
generiert.

• 2025 Registrierung von 5 neuen Biomethan-Anlagen > Dynamik am nationalen Markt steigt 
damit leicht

• Parallele Entwicklung der UDB erfordert eine zunehmende Harmonisierung der Systeme
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Kennzahlen Gaskennzeichnung von 2022-2024

- 48 (von 49) Lieferanten bestätigt 
- 10 (+1 gegenüber Vorjahr) mit reinem Biogasprodukt
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Beispiele zur Gaskennzeichnung
1. Gaskennzeichnung ohne Biomethan 2. Gaskennzeichnung mit Biomethan

3. Gaskennzeichnung mit Wasserstoffanteil im Versorgermix
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Umwandlung in der Gasnachweisdatenbank
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Die neue Datenbank

Der weitere Fahrplan:
- „Full release“ im Mai 2026
- Kennzeichnung 2026 (für das 

Jahr 2025) wird noch im alten 
System erfolgen  bis 30. April 
2026

- Im Mai 2 Wochen Shutdown 
und Datenmigration 

- Ab Mitte Mai 2026 ausschließlich 
neues System 

- Ab Anfang 2026: Infos, 
Handbücher, Videos, Testgruppe



Kontakt

 +43 1 24724



 www.e-control.at
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„UNSERE ENERGIE
GEHÖRT DER ZUKUNFT“

E-Control
Rudolfsplatz 13a, A-1010 Wien

Tel.: +43 1 24 7 24-0
Fax: +43 1 24 7 24-900

E-Mail: office@e-control.at
www.e-control.at

Bluesky: https://bsky.app/profile/econtrol.bsky.social
Facebook: www.facebook.com/energie.control

www.linkedin.com/company/e-control
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